Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Ziirich

Sitzung vom 9. November 1988

3354. Horgen, Privater Gestaltungsplan Bocken

Am 26. Mirz 1987 stimmte die Gemeindeversammlung Horgen dem pri-
vaten Gestaltungsplan Bocken fiir ein Ausbildungs- und Begegnungs-
zentrum zu. Gegen diesen Beschluss wurde bei der Baurekurskommis-
sion II ein Rekurs eingereicht, welcher mit Entscheid Nr. 174 vom 26.
Juli 1988 rechtskraftig abgewiesen wurde. Mit Schreiben vom 20. Sep-
tember 1988 ersuchte der Gemeinderat Horgen um Genehmigung des
Gestaltungsplans.

Die Vorlage ist recht- und zweckmaissig und kann genehmigt werden.

Auf Antrag der Direktion der 6ffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

I. Der private Gestaltungsplan Bocken, dem die Gemeindeversamm-
lung Horgen am 26. Miarz 1987 zugestimmt hat, wird genehmigt.

I1. Mitteilung an den Gemeinderat Horgen, 8810 Horgen (unter Riick-
sendung von zwei mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Exem-
plaren des Gestaltungsplans), die Kanzlei der Baurekurskommissionen,
das Verwaltungsgericht sowie an die Direktion der 6ffentlichen Bauten.

Ziirich, den 9. November 1988

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber :

Roggwiller



Exemplar des
Amtes fiir Raumplanung

Kanton Zurich

Gemeinde Horgen

Privater Ge'staltungsplan'
Bocken |
- 1:500

Unterschrift des Grundeigentumers:

DIREKTION DER FINANZEN
DES TONS ZURIC

Zustimmung der Gemeindeversammiung am: 96, Mirz 1987

Namens der Gemeindeversammiung
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KOORDINATENVERZEICHNIS
SEMINARGEBAUDE Y X

A 688750.652 233040.510

B 688766.389 . 233029.8_1 9 o

C 688740.391 232995.568 . /

v W/ 23,0 £35008. 255 , i : GESTALTUNGSPLANBESTIMMUNGEN

D 688732.733 233020.213

3 688727.936 233055.241 =

E 688715988 233064. 311 —

- \\ 1. Geltungsbereich

F 688728685 233081037 }_ / Da; Gestaltungspl‘a}ngebiet ist im Plan 1:500 vom ?9. August 1986 bezeichnet. Es umfasst die umrandeten

G 688762935 233055039 -'_-_ : Teile der Grundstiicke Kat.-Nrn. 2170 A, 9356, Teile 7505, 7506 A und 7387 A.
UNTERTERRAINGARAGE Z Y 2. Denkmalpflege-Auflagen

. < Die Geb&dude Assek.-Nrn. 1304 und 1306 sind mit ihren Fassaden sowie mit ihren denkmalpflegerisch wert-

H 6887030 38 233155896 (3_:) E vollen Bestandteilen zu erhalten. g Y

| 688739 500 233203 5106 7)) 2.1 Beim Haupttrakt des Gebdudes Assek.-Nr. 1304 sind dies:

s : . der dreischiffige Keller
J 688775.044 233156.200 | Gas Treppemhaus
§ . das gesamte 1. Obergeschoss
K 688748.305 2121257 e Swewteil o
: 2.2 Beim Anbau des Gebdudes Assek.-Nr. 1304 sind dies:
. der Speisesaal mit Veranda
. der Dachstuhl
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SEM'NARGEBAUDE B zu Belichtungszwecken zuléssig.'Die.Fenster haben die Form eines stehenden Rechteckes aufzuweisen.

TRAKT 1 UND 2 4. Abbriiche

Die besonderen Gebdude Assek.-Nrn. 1307, 1574 und 1830 sowie der Anbau an der NW-Ecke von 1306 k&nnen
ersatzlos abgebrochen werden. .

ERDGESCHOSS S ~ 536.40 (MAX) -
GEBAUDEHOHE (HAUPTTRAUFE)  543.70 (MAX.) '
FIRSTHOHE (HAUPTFIRST - |

RICHTUNG ) 549.00 (MAX.)

5. Neubauten

5.1 Neubauten sind nach-den im Plan genannten Kenndaten innerhalb der roten Baubegrenzungslinien er-
laubt. Es sind dies: .

. das Seminargebdude
. die Unterterrain-Garage
. der Unterterrain-Anbau an Gebdude Assek.-Nr. 1304 {

ZWISCHENTRAKT

ERDGESCHOSS (PKT.A) 536.40 (MAX )

GEBAUDEHOHE 54000
UNTERTERRAINGARAGE

EINFAHRT 523.70

5.2 Die Fassaden des Seminargebdudes sind in Massivbauweise, verputztes Mauerwerk, auszufiihren. Die
Haupttrakte 1 und 2 sind mit ziegelbedeckten Schr&gdédchern mit einer Neigung zwischen 35 und 50
Grad neuer Teilung und Dachvorspriingen zu versehen. Die Firstrichtung ist im Gestaltungsplan
festgedegt. :
Zur Belichtung der Dachgeschosse diirfen Giebellukarnen mit je max. 4 m2 Frontfldche erstellt wer-
den.

6. Nutzweise i
Die Geb&dude Assek.-Nrn. 1304, 1306, 1853 und das Seminargebdude diirfen fiir Schulungs- und Ausbildungs-

zwecke, einschliesslich Beherbergung, genutzt werden.

7. Umgebungsgestaltung

7.1 Terrainverdnderungen sind mit Ausnahme der Zufahrt zur Unterterraingarage nur im Rahmen der im Ge-
staltungsplan wiedergegebenen Querprofilen mdglich.

FLACHEN

SEMINARGEBAUDE
UBERBAUTE FLACHE (SCHRAFFIERT)  1500m? (MAX.) |
BRUTTOGESCHOSS- | | 545,00 MAX | 5 | | e T i A i P e
FLACHE (BGF) : UG 1200 m? (MAX ) " . .
EG 1500 m? (MAX.) " \
1.0G 1100 m? (MAX))
DG 1000 m? (MAX.)
BGF TOTAL 4800m? (MAX )

7.2 Die Baumallee entlang dem Bockenweg und der Zufahrt zum Gebdude Assek.-Nr. 1304 sowie die weiteren
im Plan eingezeichneten Bdume sind zu erhalten bzw. zu pflanzen. E

8. Erschliessung

8.2 Die Erschliessung mit Energie, Wasser und Abwasser basiert auf dem bestehenden Leitungssystem.

1] 543.70
9. Parkierung

Offene oberirdische Parkplédtze sind unzuldssig. Gesamthaft sind mindestens 65 Fahrzeugeinstellpldtze
zu erstellen. "

SCHNITT I-I

10. Fusswegrechte
Auf den im Plan vermerkten Verbindungen sind die &ffentlichen Fusswegrechte jederzeit zu gewdhrleisten.

11. Inkrafttreten

Dieser Gestaltungsplan tritt am Tage nach der &ffentlichen Bekanntmachung der regierungsrdtlichen Ge-
nehmigung in Kraft.



	Genehmigungsverfügung
	Plan + Vorschriften

